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Als tatsächlicher B eziehungspartner t r i t t  das MfS m it  seiner wirklichen Iden ti tä t  
auf.
Beim legendierten Beziehungspartner handelt  es sich um sozialistische oder 
andere  antiimperialistisch-demokratische Institutionen.
Frem de Beziehungspartner sind Insti tu tionen  des Imperialismus oder andere  
reaktionäre  Institutionen.

Als legendierte und frem de B eziehungspartner können  tatsächlich existierende 
oder erfundene Institu tionen genutzt werden.

Der B eziehungspartner w ird  durch IM oder operative M itarbeiter  repräsen tiert .  
Er ist der Persönlichkeit des W erbekandidaten , der  K ontak tperson  bzw. des IM 
anzupassen.

2.3. Die IM-Kategoricn

Effektivität und Sicherheit der B earbeitung  feindlicher Zentren und Objekte  
erfordern  die arbeitsteilige Organisierung der A rbe it  mit IM und dam it eine 
dieser Arbeitsteilung entsprechende K ategorisierung von IM.

Die Kategorisierung der IM ist ein Hilfsmittel fü r  die Bestimmung der A nfor
derungen an die LM und ihren effektiven Einsatz.

Quelle

Quellen sind IM. die über geheime feindliche Absichten. Pläne und A ktiv itä ten , 
über das feindliche Potential sowie über in terne  Lagebedingungen informieren.

Die Beschaffung der Inform ationen kann  durch d irek ten  Zugang, durch Ab
schöpfung oder un ter  Einsatz operativ-technischer Mittel erfolgen.

Quellen müssen eine gesellschaftliche oder berufliche Position besitzen, die ihnen 
den Zugang zu geheimen Inform ationen bzw. den vertraulichen K on tak t  zu 
G eheim nisträgern  ermöglichen.

Sie sollten in der Lage und  bereit sein, sich die zur Sicherung ih re r  gesellschaft
lichen und beruflichen Position notwendigen K enntnisse  anzueignen, Infor- 
mationsschwerpunktc  zu erkennen  sowie In fo rm ationen  konspirativ  sicherzu
stellen und weiterzuleitcn.

Quellen sind einer konzentrierten  feindlichen ideologischen Beeinflussung und  
den M aßnahm en des materiellen und personellen Geheimschutzes ausgesetzt.

IM für besondere Aufgaben

IM für besondere Aufgaben führen  aktive M aßnahm en  durch.

Die konkreten  Anforderungen an  diese IM w erden  durch spezielle Weisungen 
geregelt.


